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§ 7 Integrationsvereinbarung
 - Integrationsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Die Integrationsvereinbarung dient der Integration rechtmäßig im Bundesgebiet niedergelassener

Drittstaatsangehöriger (§ 3 Z 3) und zielt darauf ab, sie zur Teilnahme am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und

kulturellen Leben in Österreich zu befähigen. Im Rahmen dieser Vereinbarung sind Drittstaatsangehörige

verpflichtet, Kenntnisse der deutschen Sprache sowie der demokratischen Ordnung und der daraus ableitbaren

Grundprinzipien zu erwerben. Der Bund gewährt nach Maßgabe des Gesetzes (§ 14) eine Kostenbeteiligung.

2. (2)Die Integrationsvereinbarung besteht aus zwei aufeinander aufbauenden Modulen:

1. 1.das Modul 1 dient dem Erwerb von Kenntnissen der deutschen Sprache zur vertieften elementaren

Sprachverwendung auf dem Sprachniveau A2 gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für

Sprachen und der Vermittlung der grundlegenden Werte der Rechts- und Gesellschaftsordnung;

2. 2.das Modul 2 dient dem Erwerb von Kenntnissen der deutschen Sprache zur selbständigen

Sprachverwendung auf dem Sprachniveau B1 gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für

Sprachen und der vertieften Vermittlung der grundlegenden Werte der Rechts- und Gesellschaftsordnung.

3. (3)Die näheren Bestimmungen zu den Inhalten der Module 1 und 2 der Integrationsvereinbarung hat die

Bundesministerin, die für die Angelegenheiten der Integration zuständig ist, durch Verordnung festzulegen.
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